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2 Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich 
 

(1) Der GG-Befüllschrank erfüllt bei der Verwendung eines geeigneten Befüllschlauchs, 
unabhängig von der jährlichen Verbrauchsmenge, im Bereich des Anschlusses der 
Schlauchkupplung  zum  Befüllstutzen  der  Füllleitung  des  Lagerbehälters  die  
wasserrechtlichen Anforderungen an die Dichtfläche mit Rückhaltevermögen 
(flüssigkeitsundurchlässige Fläche, Beanspruchungsstufe "Hoch" und 
Rückhaltevermögen bis zum Wirksamwerden geeigneter Sicherheitsvorkehrungen, 
hier bis zur Unterbrechung des Füllvorgangs) von Abfüllanlagen in Verbindung  mit  
Lageranlagen  für  Heizöl EL,  Dieselkraftstoff  oder  anderen  wassergefährdenden  
Flüssigkeiten. 

(2) Der GGB erfüllt die Anforderungen bezüglich des Schutzes der lösbaren Verbindung 
zwischen Tankfahrzeug und Befüllanschluss, sofern durch den Betreiber in Form 
einer Betriebsanweisung gewährleitet wird, dass die Befüllung ausschließlich durch 
Tankfahrzeuge mit Vollschlauchabgabeeinrichtung mit gültiger ADR-Zulassung 
erfolgt. 

(3) Der Wirkbereich der Abfüllfläche reduziert sich dabei nach TRwS 779 Nr. 6.1.5.2 
Absatz 3 auf 0,5 m nach allen Seiten der Schlauchleitung. 

(4) Des Weiteren kann der Wirkbereich des Tankwagenanschlusses vernachlässigt 
werden. Der Wirkbereich am Befüllstutzen wird durch den GGB reduziert. 

(5) Auf das Rückhaltevolumen der flüssigkeitsundurchlässigen Abfüllfläche kann 
aufgrund des geringen Leckagevolumens und der Maßnahmen nach TRwS 779 Nr. 
6.1.1 Absatz 4 verzichtet werden. Die Entwässerung ist nach TRwS 779 Nr. 6.1.2 
Absatz 6 ff. zu bewerten. 

(6) Somit ist es möglich, für den Befüllvorgang von wassergefährdenden Stoffen aus 
Tankfahrzeugen mit Vollschlauchabgabeeinrichtung durch die Errichtung eines GGB 
auf das Rückhaltevolumen der flüssigkeitsundurchlässigen Abfüllfläche außerhalb 
des GGB zu verzichten. (Anlage 1 schematische Anordnung) 

(7) Nach AwSV §23 (2) eignet sich der GGB nur unter Verwendung einer 
bauaufsichtlich zugelassenen Überfüllsicherung bzw. Grenzwertgebers im Lagertank 
nach 4.5. 
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3 Bestimmungen für den Anschluss und die Aufstellung des GGB 
 

(1)  Bei der Aufstellung und dem Anschluss des GGB ist darauf zu achten und 
nachzuweisen, dass die Befüllleitungen, zwischen GGB und Lagertank, für das 
Lagermedium zugelassen, ausreichend dimensioniert und flüssigkeitsdicht durch 
einen Fachbetrieb verlegt werden. 

(2)  Die Überfüllsicherung im Lagerbehälter muss für das Lagermedium und den 
Lagerbehälter geeignet, zugelassen sowie bedingungsgemäß eingebaut und 
eingestellt sein. Bei Einsatz eines Grenzwertgebers muss eine der beiden 
Leitungsadern des Verbindungskabels zwischen Kaltleiter und Anschlussarmatur 
zum Straßentankfahrzeug über den Öffnungskontakt des Leckage-
erkennungssystems im GGB verlegt werden. (Anlage 2 elektrischer 
Anschlussplan mit Grenzwertgeber) 
 
 

4 Bestimmungen für die Ausführung 
 

 

4.1 Transport des GGB 
 

(1)  Der GGB ist vom Werk des Herstellers bis zum Aufstellungsort so zu transportieren, 
dass er auf dem Weg keinen Schaden nehmen kann. Es sind geeignete 
Transporthilfen, Zurrbänder und polsternde Beilagen einzusetzen. Sollten bei der 
Aufstellung Beschädigungen am GGB festgestellt werden, so ist der GGB ins Werk 
des Herstellers zurück zu führen, um die Betriebssicherheit des GGB zu prüfen und 
die bedingungsgemäße Bauform wieder herzustellen. 

 

 

4.2 Anforderungen an den Installationsbetrieb und das Personal 
 

(1) Zur Aufstellung, Wartung, Instandhaltung und Instandsetzung eines GGB sind nur 
Fachbetriebe nach § 62(1) AwSV zugelassen. 

(2) Tätigkeiten unter (1) müssen nicht von einem Fachbetrieb ausgeführt werden, wenn 
sie nach landesrechtlichen Vorschriften von der Fachbetriebspflicht ausgenommen 
sind oder der Hersteller des Zulassungsgegenstandes die Tätigkeit mit eigenen 
sachkundigen Personal ausführt. 

(3) Die Anforderungen hinsichtlich des Gesundheits- und Arbeitsschutzes bleiben 
unberührt und sind zu beachten.  

(4) Der ordnungsgemäße Anschluss des GGB mit Übereinstimmung zu den 
Bedingungen dessen allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung ist vom Fachbetrieb 
im Abnahmeprotokoll, nach 7., zu dokumentieren und die Richtigkeit der Angaben 
durch Unterschrift des Verantwortlichen des Fachbetriebes zu bestätigen. 

 

 

 

4.3 Anforderungen an den Aufstellungsort 
 

(1) Der GGB wird auf festen, ebenen, ausnivellierten, tragfähigen Untergrund aufgestellt 
und mittels Ankerschrauben auf diesem befestigt und in seiner Lage gesichert. Dazu 
ist ein entsprechendes Fundament herzustellen, welches frostsicher und gegen 
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Witterungseinflüsse widerstandsfähig auszuführen ist. Der Aufstellungsplatz ist so 
zu wählen, dass die Entfernung zum Stellplatz des Straßentankfahrzeuges bzw. 
Entnahmetanks so nah als möglich angeordnet ist und die Verlegung des 
Vollschlauches so überschaubar wie möglich erfolgen kann.  
 

 

4.4 Anforderungen an die Füllleitung 
 

(1) Die Füllleitung vom Lagertank bis zum GGB ist entsprechend dem Stand der 
Technik, den Bestimmungen der AwSV und den geltenden wasserrechtlichen 
Bestimmungen der Länder flüssigkeitsdicht zu verlegen und ordnungsgemäß an der 
Anschlussmuffe IG 2“ bzw. optional am Flansch DN50 des GGB dicht 
anzuschließen.  

(2) Der Querschnitt der Füllleitung ist, analog dem Querschnitt des Füllstutzens im 
GGB, in DN 50 auszuführen. Die Verwendung von flexiblen Leitungssystemen, so 
nicht bauaufsichtlich zugelassen, ist unzulässig. Die Anordnung des GGB ist in der 
schematischen Abbildung in Anlage 1 (schematische Anordnung) abgebildet.  

(3) Befindet sich der Befüllstutzen im GGB unterhalb des höchst möglichen Niveaus des 
Füllstandes des Lagermediums im Lagertank, so ist ein medienbeständiges 
Absperrventil zwischen Füllrohrverschluss und Befüllleitung zu installieren, um ein 
Leerlaufen des zum GGB abfallenden Befüllstranges auf Grund der Schwerkraft zu 
vermeiden. Das Absperrventil wird auf Bestellung bereits im Werk des Herstellers 
montiert. Eine Bohrung in der Füllleitung im Inneren des Behälters im Bereich des 
Tankscheitels oberhalb des Flüssigkeitsspiegels belüftet die Füllleitung nach dem 
Befüllvorgang und verhindert ein Leerhebern des Lagerbehälters über die 
Befüllleitung. 

 

 

4.5 Installation der Überfüllsicherung 
 

(1)  Es dürfen am Lagerbehälter nur Überfüllsicherungen und Grenzwertgeber mit 
bauaufsichtlicher Zulassung zusammen mit dem GGB verwendet werden. 

(2)  Bei Verwendung eines Grenzwertgebers, z.Bsp. bei Lagermedium Heizöl oder 
Diesel, sind die Verbindungsleitungen der Sonde des Grenzwertgebers zur 
Anschlussarmatur gemäß Anschlussplan (Anlage 2 elektrischer Anschlussplan mit 

Grenzwertgeber) zu verlegen. Der Grenzwertgeber ist dabei am Lagertank gemäß 
den Bestimmungen dessen Bauartzulassung zu installieren und einzustellen. Bei 
Leckerkennung des Leckageerkennungssystems im GGB wird der Füllvorgang 
automatisch unterbrochen. 

(3) Bei Einsatz einer Überfüllsicherung im Lagertank ist durch einen Sachverständigen, 
berechnet aus Reaktionszeit, Nachlaufmenge und Rückhaltevolumen, der maximal 
zulässige Füllvolumenstrom festzulegen. In diesem Falle funktioniert die 
Überfüllsicherung im Lagertank eigenständig und unabhängig vom 
Leckageerkennungssystem im GGB. Eine Alarmmeldung des 
Leckageerkennungssystems im GGB unterbricht den Füllvorgang dann nicht 
automatisch. Der Füllvorgang ist spätestens bei Erreichen des maximalen 
Füllstandes gemäß Füllstandsanzeige, spätestens jedoch nach Alarmmeldung der 
Überfüllsicherung bzw. des Leckageerkennungssystems abzubrechen. 

(4)  Nach Installation des Grenzwertgebers an den Anschlussklemmen im GGB ist die 
ordnungsgemäß Funktionsweise des verwendeten Grenzwertgebers im Lagertank 
mit einem geeigneten Gerät zu überprüfen. 
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(5)  Die bedingungsgemäße Installation, Einstellung und Prüfung der Überfüllsicherung, 
bzw. des Grenzwertgebers ist gemäß deren bauaufsichtlicher Zulassung zu 
dokumentieren. 

 

 

4.6 Elektroinstallation des GGB 
 

(1) Von einem qualifizierten und für die Anschlussarbeiten zugelassenen 
Elektroinstallateur ist der elektrische Anschluss gemäß Anschlussplan (Anlage 2
 elektrischer Anschlussplan mit Grenzwertgeber) vorzunehmen.  

(2) Die Stromzuführungsleitungen sind entsprechend der erforderlichen Leitungslänge 
mit entsprechendem Querschnitt zu bemessen. Der Mindestquerschnitt der 
Anschlussleitungen wird auf 3 x 1,5 mm² festgelegt. Die Leitungen müssen für die 
Außenverlegung zugelassen und entsprechend geeignet sein. Alle Leitungen sind 
vor Beschädigungen zu schützen 

(3) Die Bedingungen der VDE und der örtlichen Energieversorger sind zu beachten. 
 

 

4.7 Installation des Leckageerkennungsystems im GGB 
 

(1) Das Leckageerkennungssystem ist vom Hersteller im GGB bereits installiert. Bei der 
Installation des GGB ist vom Installateur darauf zu achten, dass die Sonde sich 
ordnungsgemäß in der Halterung mit Sitz an der Stirnseite nahe am Boden des 
GGB befindet. 

(2) Nach erfolgter Installation wird die Funktion des Leckageerkennungssystemes 
geprüft, indem die Sonde aus ihrer Halterung genommen und in ein Behältnis mit 
einer Probe der zu detektierenden Flüssigkeit getaucht wird. Nach erfolgreicher 
Prüfung ist der ordnungsgemäße Zustand gemäß (1) wieder herzustellen. 

 

 

5 Warnungen und Sicherheitshinweise 
 

(1) Sondenspitzen der Leckageerkennungssysteme können heiß werden und 
Brandverletzungen verursachen! Sondenspitze bitte nicht berühren.  

(2) Sonden sind regelmäßig auf deren Funktionssicherheit zu prüfen sowie in einem 
sauberen Zustand zu halten. Verunreinigungen an der Sonde können zu 
Fehlfunktionen führen. Die Betriebsanleitungen des verwendeten 
Leckageerkennungssystemes sind gleichermaßen zu beachten. 

(3) Bei der Verwendung des GGB zum Umfüllen von Flüssigkeiten mit einem 
Flammpunkt ≤ 55 °C bzw. Flüssigkeiten, die unter die Gefahrstoffverordnung 
(GefStoffV) fallen, sind insbesondere die TRGS 509 bzw. TRGS 510 zu beachten. 
Der Aufsteller des GGB muss dann auch über Kenntnisse und Befähigungen zur 
Einhaltung der Anforderungen zum Brand- und Explosionsschutzes verfügen. 

(4) Die anliegende Netzspannung (230V, 50Hz) im Anschlusskasten und im Signalteil 
verursacht, bei Kontakt mit Lebewesen und dessen Körperteilen, schwere 
Brandverletzungen bzw. kann zum Tode führen! Signalteile nicht mit Wasser in 
Verbindung bringen! Vor Öffnen des Anschlusskasten und der Signalteile 
Netzspannung unterbrechen! (Stromzufuhr über Leitungsschutzschalter 
unterbrechen) Arbeiten an der Stromzuführung haben nur durch entsprechendes 
Fachpersonal zu erfolgen. 
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(5) Der A-bewertete Schallpegel des akustischen Alarms der Überfüllsicherung beträgt 
bei einem Abstand von einem Meter noch mindestens 70dB(A). 

(6) Die Aufstellung des GGB und der Anschluss aller Anlagenteile dürfen nur durch 
ausgebildetes Fachpersonal nach § 62(1) AwSV erfolgen und in Betrieb genommen 
werden.  

(7) Arbeiten an elektrischen Teilen dürfen nur von Elektrofachkräften nach VDE bzw. 
den geltenden gesetzlichen Bestimmungen ausgeführt werden. Anzulernende 
Personen dürfen nur unter Aufsicht einer erfahrenen und ausgebildeten Fachkraft 
arbeiten.  

(8) Der Fachbetrieb muss dem Betreiber und Bediener die Betriebs- und 
Bedienungsanleitungen zugänglich machen. Installateure und Bediener müssen die 
Montage– und Betriebsanleitung des GGB und deren Anlagenteilen vor Beginn ihrer 
Tätigkeit gelesen und verstanden haben.  

(9) Durch entsprechende Kontrollen durch den Betreiber ist sicher zu stellen, dass der 
GGB, dessen Anlagenteile und dessen Umgebung stets sauber, zugänglich und 
einsehbar bleibt. 

(10) Der Betreiber hat das mit dem Befüllvorgang beauftragte Bedienpersonal 
entsprechend zu unterweisen. Dazu sind vor der Inbetriebnahme eine 
Gefährdungsbeurteilung und eine darauf basierende Betriebsanweisung 
aufzustellen. Im Bedarfsfall ist für diese Tätigkeiten ein Sicherheitsbeauftragter zu 
bestellen. 

 
 
Der GGB ist nur zu verwenden: 
► für die bestimmungsgemäße Verwendung gemäß 2. 
► in sicherheitstechnisch einwandfreiem und unbeschädigtem Zustand 
► gemäß der Betriebsanweisung des Betreibers 
 

 

6 Lagerflüssigkeiten und Werkstoffbeständigkeiten 
 
(1) Standartmäßig für Diesel und Heizöl eingesetzte GGBs werden aus Edelstahl mit 

Werkstoffnummer 1.4301 nach DIN EN 10088-4 bzw. 10088-5 hergestellt. 
(2) Für alle anderen Anwendungsfälle ist die Werkstoffbeständigkeit durch den Betreiber 

oder Besteller nachzuweisen. Die Edelstähle mit Werkstoffnummer 1.4401, 1.4404, 
1.4435 und 1.4571 stehen dann zusätzlich zur Auswahl. Die Werkstoffeignung gilt 
als nachgewiesen, wenn der Werkstoff gegenüber der umzufüllenden Flüssigkeit 
nach Anlage 1 zu Anhang B der DIN EN 12285-1 bzw. in der "BAM-Liste, 
Anforderungen an Tanks für die Beförderung gefährlicher Güter" herausgegeben 
von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM, Unter den Eichen 
87, 12205 Berlin) positiv bewertet ist und alle darin aufgeführten Randbedingungen 
beachtet werden.  

(3) Der Wandabtrag durch Flächenkorrosion darf dabei, abweichend von der DIN EN 
12285-1, maximal 0,5 mm/Jahr betragen. 
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7 Bescheinigung über die bedingungsgemäße Herstellung 
   
Hiermit wird die bedingungsgemäße Aufstellung des GGB gemäß den Bestimmungen 
dessen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und dieser Installations- und 
Betriebsanleitung bestätigt: 
 
Betreiber: ________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________ 
 
Standort: _________________________________________________________ 
 
  _________________________________________________________ 
 
aufgestellt und befestigt auf ebenem, tragfähigen und  nivelliertem Untergrund  
 
aus_________________________________, an der Befüllleitung DN 50 aus  
 
_________________des Lagertanks nach  DIN _____________  bzw. allgemeiner  
 
bauaufsichtlicher Zulassung mit Nummer ______________________ des Hersteller  
 
_____________________________mit Gesamtinhalt von __________________Ltr.  
 
eingesetzte Überfüllsicherung: Fabrikat:___________Typ:_________________ 
(im Lagerbehälter) 
 
Wassergefährdende Flüssigkeit:   Diesel     Heizöl    _____________________ 

 

 
Maximal zulässiger Füllvolumenstrom: ___________________ l/Minute 
(bei Diesel oder Heizöl und Betrieb mit Grenzwertgeber = 600 l/Minute) 

 
Fachbetrieb nach WHG: ______________________________________________ 
 
              ______________________________________________ 
 
              ______________________________________________ 
 
 
Datum:___________________  _____________________________________ 
      Unterschrift/Stempel – Fachbetrieb nach WHG 
 

 
Datum:___________________  _____________________________________ 
      Unterschrift/Stempel - Betreiber 
 
 
Datum:___________________  _____________________________________ 
      Unterschrift/Stempel – Sachverständiger 
      (bei Diesel und Heizöl nicht erforderlich) 
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8 Anlage 1 schematische Anordnung 
 
 
Schematische Anordnung des GGB mit Grenzwertgeber für Heizöl/Diesel 
 

 
 

 

 

 

 
Schematische Anordnung des GGB für andere wassergefährdende Flüssigkeiten 
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9 Anlage 2 elektrischer Anschlussplan mit Grenzwertgeber 
 
mit Beleuchtung 
  

 
 

 
 
ohne Beleuchtung 
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10 Anlage 3 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 

 



12 

 

 



13 

 

 



14 

 

 



15 

 

 



16 

 

 



17 

 

 



18 

 

 



19 

 

 


